
Kavalleriestr. 26 | 33602 Bielefeld

Tel.: 0521 -787152-40 | Fax: 0521 -787152-93

Datum: 13.06.2014

Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Euch/Sie zur Mitgliederversammlung 

am Montag, den 30.06.2014,19:00 Uhr

in den Räumen des AK Asyl e.V., Kavalleriestr. 26, Bielefeld, ein. Vor der Mitgliederversammlung 
(ca. 18:30 Uhr) besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Beisammensein bei Tee und Gebäck. 
Auch dazu seit Ihr/Sie und allen herzlich willkommen.

Bei der Mitgliederversammlung wird es Schwerpunktmäßig um die Vorstellung eines 
Projektantrages bei Europäischen Asyl/Migration/Integrations-Fonds gehen. Sollten die 
entsprechenden Fördermittel bewilligt werden, wäre die Arbeit des AK Asyl e.V. für drei Jahre 
gefestigt.

Ferner ist eine Satzungsänderung nötig, da der AK Asyl e.V. Mitglied im paritätischen 
Wohlfahrtsverband geworden ist. Die Satzungsänderung findet Ihr/finden Sie auf der Rückseite. 

Folgende Punkte stehen somit auf der Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Ergänzungen zur Tagesordnung

2. Vorstellung des AMIF-Projektes

3. Satzungsänderung (siehe Seite 2)

4. Sonstiges

Mit herzlichen Grüßen

Marlin Houben, Jannik Kohl, Joachim Poggenklaß
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Geplante Satzungsänderung:

Alte Satzung: Neue Satzung:

17.

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an den Verein „Flüchtlingshilfe 
Lippe e.V.“ in Detmold, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat.

17.

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an den Verein „Refugio e.V.“ in 
Aachen, der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Begründung:

Die Mitgliedschaft im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V. ist es 
erforderlich, dass im Heimfall des Vereins das Vermögen einer Mitgliedsorganisation des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zufällt.
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http://www.staedteregion-aachen-paritaet.de/content/e829/e831/e1535/
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